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Vorwort.

Durch den Wegzug des Herrn Prof. Dr. H. Büchi ist die Funk:

tion eines Präsidenten der Redaktionskommission für das Jahr:

buch für solothurnische Geschichte frei geworden. Dem Unter:

zeichneten ist vom Historischen Verein der ehren:, aber auch dor:

nenvolle Auftrag geworden, in die Lücke zu springen, ein Auftrag,
den er mit Rücksicht auf die Dringlichkeit, nach einigem Zögern,

wenigstens provisorisch annahm.

Unsere Leser finden als Beilage zu diesem Jahrbuch den Text

der Verordnung betr. Schutz und Erhaltung von Altertümern und

historischen Kunstdenkmälern im Kanton Solothurn, die auf Ini:
tiative des Historischen Vereins am 10. Juli 1931 durch den Regie:

rungsrat erlassen wurde. Wir bitten unsere Mitglieder eindring:

liehst, die Regierung, die neu zu bildende Kommission und den

Historischen Verein, dem in diesem Reglement ein weites Wir:

kungsfeld zugewiesen wird, nach Kräften zu unterstützen.

In der Anordnung des Stoffes ist keine Änderung eingetre:

ten. Es wird gut sein, wenn man bei dem einmal gewählten

System bleibt. Die Bibliographie wurde unter unserer Leitung
dieses Jahr zum erstenmal von unserm Bibliothekgehülfen, Herrn

R. Zeitner, verfaßt.

Es ist unser sehnlichster Wunsch, den Abschnitt „Miscellen"

weiter auszubauen, damit möglichst vielen Mitgliedern und Ge:

schichtsfreunden aus allen Kantonsteilen stets Gelegenheit ge:

boten werde, unsere Zeitschrift zu einem alle Kreise unseres

Ländchens interessierenden Volksbuch zu gestalten.



VI Jahrbuch für Solothurnische Geschichte

Zum Schlüsse möchten wir nicht unterlassen, an dieser Stelle

Herrn Prof. Büchi für seine bisherige Redaktionstätigkeit, die

große Umsicht und Hingabe, mit der er die ersten drei Jahre

hindurch alle Schwierigkeiten glänzend überwunden hat, für die

Energie, mit der er in erster Linie das Jahrbuch überhaupt ins Le:

ben gerufen hat, den wärmsten Dank des Historischen Vereins

auszusprechen.

Solothurn, den 21. Juli 1931.

Der Präsident der Redaktionskommission:

E. Tatarinoff.
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